PRAAMBEL

Auf Grundlage des § 58 des Niedersadchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010), zuletzt geadndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11.10.2023 (Nds. GVBI. S. 250), des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr.
184), und des § 84 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012, zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBI. S. 107), ist/wurde der Beschluss dieses Bebauungsplanes
beabsichtigt/gefasst.

Hagena.T.W.,den ...............cccceiieinnnn.

Blrgermeisterin

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss:

Der Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. hat in seiner Sitzung am ................... die Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 117 "Friedhof", 1. Anderung (beschleunigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB) beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am .................... ortstblich bekanntgemacht worden.

Hagena.T.W.,den ......cccccooiiiiiiiennnnes

Blrgermeisterin

emeinde Hagen a.T.W.

Landkreis Osnabruck

Bebauungsplan Nr. 117
"Friedhof", 1. Anderung

Offenlage:

Der Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. hat in seiner Sitzung am ................... die Offenlage des Bebauungsplanes

Nr. 117 "Friedhof", 1. Anderung mit der Entwurfsbegriindung sowie die Beteiligung der Behdrden und sonstigen
Trager oOffentlicher Belange beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 117 "Friedhof", 1. Anderung hat mit der Entwurfsbegriindung gem. § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... biS .. offentlich ausgelegen. Ort und Dauer der 6ffentlichen
Auslegung wurden am .................... ortsublich bekanntgemacht.

Die Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom ................... .

Ihnen wurde Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum .................... gegeben.

Das Ergebnis der Abwagung eingegangener Anregungen und Bedenken ist in den Satzungsplan bzw. die
Satzungsbegrindung eingeflossen.

Hagena.T.W.,den ......ccccccoiiiiiiiincnn,

Blrgermeisterin

Satzungsbeschluss:

Nach Prifung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. in seiner Sitzung am
.................... diesen Bebauungsplan Nr. 117 "Friedhof", 1. Anderung sowie die Begriindung beschlossen.

Hagena.T.W.,den ...............ccceeiniiinnn.

Blrgermeisterin

Ausfertigung:

Am . hat der Birgermeister bestatigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit seinen Festsetzungen
durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlissen des jeweils zustandigen
gemeindlichen Gremiums Ubereinstimmen und dass die fir die Rechtswirksamkeit maRgebenden
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Hagena.T.W.,den ......cccccooiiiiiiiinennn,

Bekanntmachung:

Der Satzungsbeschluss wurde gem. § 10 Abs. 3 BauGB am .................... ortsiblich bekannt gemacht.

Hagen a.T.W., den ... ——————
Blrgermeisterin

Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB):

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind

- eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans,

- eine Verletzung von Vorschriften Uber das Verhalinis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans und
- beachtliche Mangel des Abwagungsvorganges

nicht geltend gemacht worden.

Hagena.T.W.,den ......cccccooiiiiiiineenn,

Blrgermeisterin

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemarkung Hagen Flur 1

MaRstab: 1: 500

"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung” © Dezember 2023
Herausgeber: Landesamt fur Geoinformation und Landesvermessung

Niedersachsen (LGLN) Regionaldirektion Osnabriick-Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Stralen, Wege und Platze vollstédndig nach (Stand vom 18.01.2023).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Geschaftsnachweis: L4-0539/2023 Osnabrick, ......cccccoceviveuennne
Landesamt fiir Geoinformation . .
und Landesvermessung Niedersachsen Dienstsiegel
Regionaldirektion Osnabriick-Meppen
- Katasteramt Osnabriick -
(Unterschrift)
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PLANZEICHENERKLARUNG

gem. PlanzV 1990

1. Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeine Wohngebiete

2. Mal der baulichen Nutzung

Geschossflachenzahl, als Hochstmalf}

0,3 Grundflachenzahl

Il Zahl der Vollgeschosse, als Hochstmal

TH42m Traufhohe, als H6chstmaf’
OKFF03m| ErdgeschossfuBbodenhéhe, als Hochstmal
FHoOm Firsthdhe, als Hochstmald

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

0] offene Bauweise
A Einzelhduser
Baugrenze

4, Verkehrsflachen

Offentliche StraRenverkehrsflichen

StraRenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

5. Flachen fur Versorgungsanlagen, fur die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie fur Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen
und sonstige MaRnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

und Abwasserbeseitigung sowie fir Ablagerungen,

0 Flachen flr Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung
hier: Elektrizitat

6. Grinflachen

Offentliche Griinflachen

Private Griinflachen

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Ma3nahmen und Flachen fir
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen
und fur die Erhaltung von Bdumen, Strduchern und

sonstigen Bepflanzungen, sowie von Gewassern

7. Sonstige Planzeichen

1 0 wmit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
] —_ _ [l belastende Flachen

E:J Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

8. Nachrichtliche Ubernahme

@ Erhaltung: Badume

unterirdische Abwasserleitung

——0—

9. Anforderungen an die Gestaltung

KWD, SD,WD| Kruppelwalmdach, Satteldach, Walmdach
DN 25°- 45°| Dachneigung, als Mindest- und Hochstmaf}
107.19 Hohenbezugspunkt fir Festsetzungen

lberNAN | iher Normalhohennull (NHN)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Mit

Inkrafttreten dieser 1.Anderung des Bebauungsplanes Nr.117 Friedhof* treten die diesem Plan

entgegenstehenden Festsetzungen des urspringlichen Bebauungsplanes Nr. 117 ,Friedhof* fir den Bereich der
Uberlagerten Flachen aufder Kraft.

TEIL A: Planungsrechtliche Festsetzungen:

1.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

a) Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind nur die folgenden Nutzungen gemaR § 4 Abs. 2 BauNVO zulassig:

- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérenden
Handwerksbetriebe,

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Samtliche ausnahmsweise zulassigen Nutzungen gemaR §4 Abs.3 BauNVO werden gemal® §1 Abs.6

BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Mal} der baulichen Nutzung wird durch

o die Grundflachenzahl (GRZ)

¢ die Geschossflachenzahl (GFZ)

e die Zahl der Vollgeschosse

e die maximale Hohe der baulichen Anlagen (Hohe Oberkante Fertigfullboden des Erdgeschosses, Trauf- und
Firsthohe)

festgesetzt. Das Mal} ergibt sich aus der Nutzungsschablone.

10.

11

12.

13.

a) Grundflachenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. 19 BauNVO)

Die Grundflachenzahl ergibt sich aus der Nutzungsschablone. Eine Uberschreitung der in der Planzeichnung
festgesetzten Grundflachenzahl gem. § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflachen

e von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten

e von Nebenanlageni. S. d. § 14 BauNVO sowie

e von baulichen Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundstiick unterbaut wird,

ist bis zu 50 von Hundert zulassig, wenn die Uberschreitenden Flachen in wasserdurchlassiger Weise gestaltet
bzw. die darauf anfallenden Niederschlagswasser nicht der ortlichen Kanalisation bzw. den offenen
Entwasserungsgraben zugeleitet werden.

b) Hohe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4i. V. m. § 18 BauNVO)

Die Hohenfestsetzungen ergeben sich aus der Nutzungsschablone. Die maximale zuldssige Hohe der
Oberkante Fertigfullboden des Erdgeschosses (OKFF) wird absolut zur Hohe des in der Planzeichnung
festgesetzten Hohenbezugspunktes Hohe Uber Normalnull (NHN) festgesetzt. Die maximale Trauf- und
Firsthéhe wird relativ zur Hohe der Oberkante FertigfuRbodens als maximal Hohe festgesetzt.

Die Hohe Oberkante FertigfulRboden des Erdgeschosses (OKFF) ermittelt sich aus dem Abstand zwischen der
Oberkante des Fertigfullbodens des Erdgeschosses und des festgesetzten Hohenbezugspunktes Hohe lber
Normalnull (NHN).

Die Traufhdhe (TH) ermittelt sich als Abstand zwischen dem obersten Wandabschluss der &auferen
aufgehenden AufRenwand (Sattel- und sonstigen Dachern: Schnittpunkt von AuRenwand und Dachhaut) und der
Hohe der Oberkante FertigfuRboden (OKFF) des Erdgeschosses.

Die Firsthéhe (FH) ermittelt sich aus dem Abstand zwischen dem oberen Dachabschluss (First) und der der
Hohe der Oberkante FertigfuRboden (OKFF) des Erdgeschosses.

Der obere Dachabschluss (Schnittpunkt von Auenwand und Dachhaut des Dachaufbaues, Zwerchhauses oder
Gaube) von Dachaufbauten, Zwerchhausern und Gauben diirfen die festgesetzte Traufhhe um maximal 2 m
Uberschreiten.

Hohentberschreitungen durch untergeordnete Gebaudeteile wie z. B. technische Dachaufbauten, Antennen,
Gelander, Schornsteine oder Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind bis zu 1 m zul&ssig.

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Pro Gebaude sind maximal 2 Wohnungen zulassig.

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)
Es gilt die offene Bauweise. Zulassig sind nur Einzelhduser.

Garagen und uiberdachte Stellpldtze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und
§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)

Uberdachte Stellplatze (Carports) und Garagen i. S. d. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO
mussen von der sudlichen Geltungsbereichsgrenze (Fuf3- und Gehweg) mindestens 3,0 m zurlickstehen.

Eine Uberbauung der in der Planzeichnung festgesetzten Bereiche fiir die Geh- Fahr- und Leitungsrechte L 1
und L 2 durch Uberdachte Stellplatze (Carports) und Garagen i. S. d. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i. S. d.
§ 14 BauNVO ist unzulassig.

Ausnahmsweise ist eine Uberbauung der in der Planzeichnung festgesetzten Bereiche fiir die Geh- Fahr- und
Leitungsrechte L 1 und L 2 durch Uberdachte Stellplatze (Carports) und Garagen i. S. d. § 12 BauNVO sowie
Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO zulassig, wenn der zustandige Unternehmenstrager und die Gemeinde
Hagen a.T.W. ihr Einverstandnis geben.

Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m § 23 BauNVO)

Die uberbaubaren Flachen sind entsprechend der Planzeichnung durch Baugrenzen festgesetzt. Die westliche
und oéstliche Baugrenze darf durch Balkone, Wintergarten, Uberdachungen und Terrassen um bis zu 5 m
Uberschritten werden, sofern ihre Breite nicht mehr als maximal 10 m betragt und der in der Planzeichnung
festgesetzte Bereich fir das Leitungsrecht L 1 nicht Gberbaut wird.

Ausnahmsweise ist eine Uberbauung des in der Planzeichnung festgesetzten Bereiches fiir das Leitungsrecht
L1 durch Balkone, Wintergarten, Uberdachungen und Terrassen zuldssig, wenn der zusténdige
Unternehmenstrager und die Gemeinde Hagen a.T.W. ihr Einverstéandnis geben.

Verkehrsflachen, Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die offentlichen Verkehrsflachen sind entsprechend der Planzeichnung durch StralRenbegrenzungslinien
festgesetzt.

Es wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt von dem Flurstiick 51/10 zu den Flurstiicken 51/21 und 51/31 der
Flur 1, Gemarkung Hagen (westliche Geltungsbereichsgrenze und sudlicher Full- / Radweg) festgesetzt.

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die Flache L 1 ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des fir den Bau- und Betrieb von Abwasserleitungen
zustandigen Unternehmenstragers und der Gemeinde Hagen a.T.W. zu belasten. Das Leitungsrecht umfasst die
Befugnis der zustandigen Unternehmenstrager und der Gemeinde Hagen a.T.W., unterirdische
Abwasserleitungen zu verlegen und zu unterhalten.

Die Flache L 2 ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten des fir den Bau- und Betrieb der im Plangebiet
bestehenden Trafostation zustandigen Unternehmenstragers und der Gemeinde Hagen a.T.W. zu belasten. Das
Geh- und Fahrrecht umfasst die Befugnis der zustandigen Unternehmenstrager und der Gemeinde Hagen
a.T.W., die dafur festgesetzte Flache zu betreten und zu befahren, um die im Plangebiet bestehende
Trafostation zu unterhalten oder ggf. neu zu errichten.

Private Griinflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Innerhalb der privaten Grinflache sind Versickerungs- und Retentionsanlagen (Anlagen zur Regenriickhaltung)
zulassig.

Es sind innerhalb der privaten Grinflache Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO mit einer Grofte von maximal 10
m? zulassig. Stellplatze, Garagen oder lberdachte Stellplatze (Carports) i. S. d. § 12 BauNVO sind innerhalb der
privaten Griinflache unzulassig.

Offentliche Griinfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Innerhalb der offentlichen Griunflache sind unter Beachtung des bestehenden Baumstandortes (Eiche)
Grundstlickszufahrten vom Flurstiick 98/4 zur Stral’e Im Siek mit einer Breite von maximal 4 m zulassig.

. Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Im Plangebiet erfolgen Gehdlzpflanzungen nach folgenden MaRgaben:

Grundstiicksbegriinung

Auf dem Flurstiickes 51/10, der Flur 1, Gemarkung Hagen sind mindestens zwei standortgerechte Laub- und /
oder Obstbaume als Hochstamm oder Halbstamm zu pflanzen. Die Baume sind dauerhaft zu pflegen und zu
erhalten, Ausfalle sind umgehend in der nachstmdglichen Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen.

Eine Bepflanzung innerhalb der mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten in der Planzeichnung gekennzeichneten
Bereich mit Baumen ist unzulassig.

Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen / Pflanzbindungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Der in der Flache mit Erhaltungsgebot enthaltene Baum (Eiche) ist zu erhalten.

Der Baum ist dauerhaft zu pflegen, Ausfalle sind zum nachstmoglichen Zeitpunkt gleichartig zu ersetzen.
Arbeiten im Randbereich der vorhandenen Zufahrten sind zum Schutz der Wurzelbereiche in Handarbeit
auszufiihren. Das Befahren, lagern von Baumaterial und abstellen von Fahrzeugen und Geraten innerhalb der
Flache mit Erhaltungsgebot ist nicht zulassig. Die DIN 18 920 ist zu beachten. Sofern im Rahmen der
Baumaflinahmen eine Grundwasserabsenkung erforderlich ist, ist die Wasserversorgung der Eiche durch
geeignete MalRnahmen sicherzustellen.

Innerhalb der Flache fur Erhaltungsgebot sind unter Beachtung des bestehenden Baumstand-ortes (Eiche)
Grundstickszufahrten vom Flurstiick 98/4 zur Stralle Im Siek mit einer Breite von maximal 4 m zuldssig. Die
Grundstlickszufahrt ist vom Baumstandort (Baumstamm der Eiche) und gegeniiber der bestehenden Zufahrt
abgerickt in Richtung Norden anzulegen.

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

a) Gestaltung von Stellplatzen und Zu- und Abfahrten

Im WA sind nicht Uberdachte Pkw-Stellplatze und Zu- und Abfahrten in wasserdurchlassiger Bauweise
auszuflhren (Splittfuge, Rasenfuge, Rasengitterstein oder sonstiges Drainpflaster, Schotterrasen). Als
wasserdurchlassig gelten Belage, deren Spitzenabflussbeiwert It. DIN 1986-100:2016-9 kleiner 0,7 ist.

b) Beleuchtung

Es ist eine bedarfsgerechte StraRen- und AuBenbeleuchtung unter ausschlieRlicher Verwendung von
Leuchtmitteln mit einer Hauptintensitat des Spektralbereiches Uber 500 nm und mit warmweilen
Farbtemperaturen unter 3.000 Kelvin (z.B. Natriumdampflampen, LED-Leuchten mit Farbton im
insektenfreundlichen Spektralbereich) sowie geschlossenen Lampenkérper mit Abblendungen nach oben und
zur Seite vorzusehen. Eine gerichtete Beleuchtung oder Abstrahlung in den westlich angrenzenden
Gehdlzstreifen ist unzuldssig.

TEIL B: Ortliche Bauvorschriften

gem. §9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 NBauO

1.

Dachausbildung/ -gestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

a) Dachform

Es sind nur Sattel-, Walm- und Krippelwalmdacher zulassig.

Untergeordnete Gebaudeteile, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen gemaf § 23
Abs. 5 S. 2 BauNVO sowie Garagen und Uberdachte Stellplatze sind von dieser Regelung ausgenommen.

b) Dachneigung
Die Dachneigung betragt zwischen 25° und 45°.

c) Bedachung

Die geneigten Dacher sind als Dacheindeckung mit Dachziegeln oder Dachpfannen in den Farbténen
Dunkelgrau, Schwarz, Braun oder Rot sowie PV-Anlagen zulassig.

Unzulassig sind glasierte Dachziegel, Glanz-, Kristall- oder Edelengoben.

d) Dachaufbauten

Dachaufbauten, Gauben, Zwerchhauser sind bis zu maximal 3/5 der entsprechenden Gebaudelange
(Traufseite), gemessen von den duferen Gebaudekanten des Mauerwerkes, zulassig.

Dachaufbauten, Gauben, Zwerchhauser muissen einen Abstand von mindestens 1,5 m vom Ortgang bzw.
Walmgrat (gemessen von der Mitte der Ansichtsflache zum Walmgrat) einhalten.

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind von dieser Regelung ausgenommen und grundsatzlich
zulassig.

Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 Abs. 3 Nr. 3 NBauO)

Grundstiickseinfriedungen im WA und der privaten Grinflache sind entlang der sudlichen
Geltungsbereichsgrenze (sudlicher Ful- und Radweg) und der westlichen Geltungsbereichsgrenze nur in Form
von lebenden Hecken aus standortheimischen Laubgeholzen (freiwachsend oder geschnitten), wahlweise in
Kombination mit durchsichtigen Zaunanlagen, zulassig. Bei Kombination von Hecken mit Zaunanlagen sind die
Zaunanlagen grundstulicksseitig hinter oder innerhalb der lebenden Hecken anzuordnen.

Die Hohe der Einfriedungen zur sidlichen Geltungsbereichsgrenze (stdlicher Fuf3- und Radweg) im WA und der
privaten Grinflache darf maximal 1,5 m, gemessen von der sudlich anliegenden Oberkante Fuf3- und Radweg,
betragen.

Andere Einfriedungen oder Einfriedungen mit einer Hoéhe von tber 1,5 m zur sidlichen Geltungsbereichsgrenze
(sudlicher Ful- und Radweg) sind im WA und der privaten Grinflache zulassig, wenn ein Abstand von 3 m oder
mehr zur stdlichen Geltungsbereichsgrenze (stdlicher FuRR- und Radweg) eingehalten wird.

HINWEISE/EMPFEHLUNGEN

1.

10.

1.

Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist.

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vor-schriften und
VDI-Richtlinien) kdnnen wahrend der Dienststunden bei der Gemeinde Hagen a.T.W., SchulstralRe 7, 49170
Hagen a.T.W. eingesehen werden.

Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bodenfunde (das kdnnen u. a. sein:
TongefalRscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden oder Denkmale der Erdgeschichte
(hier: Uberreste oder Spuren - z. B. Versteinerungen -, die Aufschluss iiber die Entwicklung tierischen oder
pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, sind
diese gemal § 14 Abs. 1 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und missen
der dem Landkreis Osnabrick als Untere Denkmalbehérde und der Stadt- und Kreisarchaologie (Lotter Strale 2,
49078 Osnabriick, Tel. 0541/323-2277 oder -4433) unverziglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder,
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG
bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Altablagerungen
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden werden, ist
unverziglich die Untere Abfallbehdrde (Landkreis Osnabriick) zu benachrichtigen.

Kampfmittel

Eine Luftbildauswertung und Kampfmitteluntersuchung hat nicht stattgefunden. Es wird empfohlen, im Rahmen
der nachgelagerten Planung eine Luftbildauswertung und ggf. Kampfmitteluntersuchung durchzufiihren.

Weist bei Durchflihrung von Bauarbeiten der Erdaushub auf auf’ergewodhnliche Verfarbungen hin oder werden
verdachtige Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelraumdienst
durch die Ordnungsbehérde der Polizei zu verstandigen.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Die im Plangebiet sowie dessen Umgebung vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Bestand grds. zu
erhalten und dirfen weder beschadigt, tGberbaut, Uberpflanzt und anderweitig gefahrdet werden. Sollten die
Notwendigkeit einer Anpassung bestehen, wie z.B. Anderung, Beseitigung Neuherstellung, sind die gesetzlichen
Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Hinsichtlich der weiteren Planung und
Ausflihrung ist eine frihzeitige Beteiligung und Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungstragern erforderlich.
Daruber hinaus ist es erforderlich, dass sich die Bauausfiihrenden vor Baubeginn der Arbeiten tber die Lage der
Bestandsleitungen bei den Versorgungstragern informieren.

Bergbau

Der Anderungsbereich liegt gemaR dem Internet NIBIS-Kartenserver vom Landesamt fiir Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG) Uber dem Bergwerkeigentum Gellenbeck VI (Steinkohle) und Georg-Marie (Eisenerz).
Rechteinhaber dieses Bergwerksfeldes ist die Kléckner Werke AG in Salzgitter (Eisenhittenstrale 99 in 38239
Salzgitter).

Artenschutzrechtliche Belange

Grundsatzlich ist im Sinne des besonderen Artenschutzes gemall §44 BNatSchG vor Fall- oder
SchnittmaBnahmen sicherzustellen, dass das Gehdlz nicht als Brut- oder Lebensstatte fir Vogel oder
Fledermause dient. Dies gilt insbesondere fiir die aktuelle Nutzung als Fledermauswinter/~sommer quartier zum
Zeitpunkt der Fallung, aber auch fir die Funktion als regelmafig wiederkehrend genutzter Lebensraum. Sollten
entsprechende Funktionen gegeben sein, ist umgehend ein Benehmen mit der Unteren Naturschutzbehérde
herzustellen. Sind Baume mit potentieller Winterquartierfunktion fiir Fledermause (Hohlen, Spalten, Stammrisse
0.a. oder nicht einsehbares Stammholz mit Efeubewuchs) von Fallarbeiten betroffen, sind diese potentiellen
Quartiere auch im Zeitraum vom 01. November bis 28. Februar vor Beginn der Fallarbeiten fachgutachterlich auf
einen Besatz durch Fledermause zu Uberprifen. Werden bei den Kontrollarbeiten Tiere gefunden, ist die Untere
Naturschutzbehérde umgehend zu informieren. Eine Durchfihrung der Fallma3nahme ist nur nach
ausdrucklicher Freigabe durch die Naturschutzbehdrde zulassig.

Die oben genannte Bauzeitenbeschrankung kann durch eine vorherige Fachbegutachtung maximal zehn Tage
vor Baubeginn und mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehdrde aufgehoben werden, wenn in den
Geholzen weder besetzte Brutplatze europaischer Vogelarten noch besetzte Quartiere von Fledermausarten
vorkommen.

Bodenschutz

Zur Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigungen des o6rtlich anstehenden Bodens im Zuge der
Bauarbeiten ist auf einen sachgerechten Umgang mit dem Boden nach den anerkannten Regeln der Technik zu
achten.

Landwirtschaftliche Immissionen

Im Rahmen der Bewirtschaftung der an den westlichen Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen kdnnen insbesondere zu Vegetationsbeginn und zum Zeitpunkt
der Ernte zwangslaufig Gerausch-, Staub- und Geruchsimmissionen auftreten. Dieses ist unvermeidbar und als
ortsublich hinzunehmen.

Gestaltung von Freiflachen

Gem. § 9 Abs. 2 Niedersachsische Bauordnung sind die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen
Anlagen (berbauten Flachen als Grinflachen anzulegen. Es wird empfohlen, die Freiflachen der
Wohngrundstiicke (Vorgarten, Hausgarten, Hofbereiche) in méglichst naturnaher Weise und unter Verwendung
heimischer Blihpflanzen, Stauden und Gehdlze anzulegen. Auf die groRflachige Verwendung von Kies, Kieseln,
Schotter, Steinen etc. und Folienabdeckung sollte verzichtet werden.

12. Dachbegriinung
Dachflachen von Carports, Garagen und Nebengebauden sollten dauerhaft extensiv begriint werden. Die
Dachbegriinung sollte einen Aufbau von mindestens 10 cm durchwurzelbarer Substratstarke und unter
vorwiegender Verwendung geeigneter heimischer Graser und Wildkrauter (Flachenanteil mindestens 80 %)
angelegt werden. Die Dachbegriinung sollte dauerhaft erhalten und gepflegt werden.

13. Umgang mit Niederschlagswasser
Bei geeigneten Bodenverhaltnissen sollte eine Versickerung des anfallenden Regenwassers vorgesehen
werden. Die Versickerungsanlagen missen auf Grundlage des DWA-Arbeitsblattes 138 ausgelegt und betrieben
werden.
Fir die Versickerung in das Grundwasser/ die Einleitung in das Gewasser 3. Ordnung wird ggf. eine
wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 WHG erforderlich. Ein entsprechender Antrag ist bei der Unteren
Wasserbehorde des Landkreises Osnabriick zu stellen. Wird das anfallende Oberflachenwasser Uber eine
Regenkanalisation in das vorhandene Regenriickhaltebecken geleitet, ist die Gemeinde Hagen a.T.W.
zustandig.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Nachweis einer schadlosen Beseitigung des Niederschlagswassers im
Rahmen des Entwasserungsantrages zu fiihren ist.
Grundsatzlich wird empfohlen, das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser in Zisternen zu sammeln und
zur Bewasserung der Vegetationsflachen und/oder als Brauchwasser zu nutzen.
Zusatzlich sind Stellplatze und Auffahrten mit versickerungsfahigen Materialien wie z.B. Rasengittersteinen,
sowie einem wasserdurchlassigen Unterbau umzusetzen (siehe textliche Festsetzung Nr. 13 a).

14. Solarenergie
Im Hinblick auf eine klimafreundliche Energiegewinnung wird die Installation und Nutzung von Solaranlagen
empfohlen.

15. Miillentsorgung
Anlieger haben zur Miillentsorgung ihre Millsammelbehalter zur StraRe /Im Siek zu bringen.

Gemeinde Hagen a.T.W.
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1. Anderung

beschleunigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB

- offentliche Auslegung -

Planverfasser: MaRstab: 1: 500

Projekt-Nr.: 210.489

bearb.: Mi/KH gepruft: ...

Osnabriick, den 13.12.2023

O I Ingenieure + Planer
Infrastruktur und Stadtentwicklung
n GmbH & Co. KG
Osnabriick 0541 94003-0 | Bersenbriick 05439 6093-0
www.ibtweb.de

N:\Projekte\210 Hagen aTW\489 S BP 117 Friedhof\11 Grafik\03 Landcad\04-BP117-PLAN-f.dwg




	Pläne und Ansichten
	Plot




